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ErwGr

Erwägungsgrund 49 - Netz- und Informationssicherheit als überwiegendes berechtigtes
Interesse

1 Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Behörden, Computer-Notdienste (Computer
Emergency Response Teams – CERT, beziehungsweise Computer Security Incident Response Teams –
CSIRT), Betreiber von elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie durch Anbieter von
Sicherheitstechnologien und -diensten stellt in dem Maße ein berechtigtes Interesse des jeweiligen
Verantwortlichen dar, wie dies für die Gewährleistung der Netz- und Informationssicherheit unbedingt
notwendig und verhältnismäßig ist, d.h. soweit dadurch die Fähigkeit eines Netzes oder
Informationssystems gewährleistet wird, mit einem vorgegebenen Grad der Zuverlässigkeit Störungen
oder widerrechtliche oder mutwillige Eingriffe abzuwehren, die die Verfügbarkeit, Authentizität,
Vollständigkeit und Vertraulichkeit von gespeicherten oder übermittelten personenbezogenen Daten
sowie die Sicherheit damit zusammenhängender Dienste, die über diese Netze oder
Informationssysteme angeboten werden bzw. zugänglich sind, beeinträchtigen. 2 Ein solches
berechtigtes Interesse könnte beispielsweise darin bestehen, den Zugang Unbefugter zu
elektronischen Kommunikationsnetzen und die Verbreitung schädlicher Programmcodes zu
verhindern sowie Angriffe in Form der gezielten Überlastung von Servern („Denial of service“-Angriffe)
und Schädigungen von Computer- und elektronischen Kommunikationssystemen abzuwehren.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.


	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 49 - Netz- und Informationssicherheit als überwiegendes berechtigtes Interesse



